
Benutzungsordnung
1. Auftrag

Die Bibliothek Neuenegg ist ein allgemein-öffentliches Me-
dienzentrum. Sie dient der Information, Aus- und Weiter-
bildung, Kulturpflege, Freizeitgestaltung und Unterhaltung.

2. Benutzerkreis
Sie steht allen Interessierten zur Benutzung offen. Die Aus-
leihe kann eingeschränkt oder von der Leistung einer 
Sicherheit abhängig gemacht werden.

3. Administration

Einschreibung Wer die Bibliothek zum ersten Mal benützt, meldet sich bei 
der Ausleihe. Mit der Einschreibung wird man Mitglied der 
Bibliothek und erhält gegen Vorlage eines amtlichen Aus-
weises einen persönlichen Benutzungsausweis. Durch die 
Einschreibung anerkennt das Mitglied die Benutzungsord-
nung.

Mutation Namens- und Adressänderungen sind umgehend mitzu-
teilen.

4. Ausleihe

Medienanzahl Es kann eine unbeschränkte Anzahl Medien ausgeliehen 
werden. Mit einem roten Punkt markierte Medien gehören 
zum

Präsenzbestand Präsenzbestand und können nur in der Bibliothek benutzt 
werden.

Ausleihdauer Die Ausleihdauer beträgt im allgemeinen einen Monat, für 
DVD 10 Tage.

Verlängerung Nicht gebührenpflichtige Medien können persönlich, schrift-
lich oder telefonisch verlängert werden, sofern keine Reser-
vation vorliegt.

Reservation Ausgeliehene Medien können gegen eine Gebühr reserviert 
werden.

Mahnung Nach Ablauf der Ausleihfrist wird mit der schriftlichen Auffor-
derung zur Rückgabe eine Gebühr erhoben.

Folgen erfolgloser 
Mahnung Nach zweimaliger Mahnung werden die Kosten einer Ersatz-

anschaffung zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr in Rech-
nung gestellt. Danach werden wieder zum Vorschein gekom-
mene Medien nicht mehr zurückgenommen.

5. Gebühren
Für Ausleihe, Mahnungen und Reservationen wird eine Ge-
bühr erhoben. Die Gebühren sind in der Gebührenordnung 
geregelt.

6. Haftung

Beschädigung 
Verlust Die Medien sind sorgfältig zu behandeln und in dem Zu-

stand, in dem sie empfangen wurden, zurückzugeben. Der 
gute Zustand der Medien bei der Ausleihe wird vermutet. 



Falls beim Empfang der Medien Schäden festgestellt wer-
den, sind diese dem Ausleihpersonal umgehend zu mel-
den. Bei Beschädigung oder Verlust der ausgeliehenen

 Medien werden die entstehenden Kosten zuzüglich einer 
Bearbeitungsgebühr in Rechnung gestellt.

Haftungsbe-
schränkung 
der Bibliothek Die Haftung der Bibliothek wird im rechtlich zulässigen Um-

fang ausgeschlossen. Insbesondere wird jede Haftpflicht für 
Schäden durch ausgeliehene Ton-, Bild- oder Datenträger 
ausgeschlossen.

7. Besondere Bestimmungen

Schule Ausserhalb der Öffnungszeiten steht die Bibliothek allen 
Schulklassen der Gemeinde Neuenegg als Arbeitsraum zur 
Verfügung. Die Lehrpersonen haben ihre Lektionen vorher 
in einen Belegungsplan einzutragen. Sie sorgen dafür, dass 
beim Verlassen der Bibliothek Ordnung herrscht.

Besondere 
Veranstaltungen Die Bibliothek steht ausserhalb der Öffnungs- und 

Schulzeiten, nach Absprache mit der Bibliotheksleitung, für 
kulturelle Veranstaltungen und für Sitzungen derGemein-
dekommissionen zur Verfügung.

Die Bibliotheksleitung entscheidet nach Rücksprache mit der 
Kulturkommission über die  Durchführung von besonderen 
Veranstaltungen. Gebühren können erhoben werden.

Ausstellung Ausstellungen werden mit der Bibliotheksleitung abgespro-
chen. Die Verantwortung für die Objekte übernimmt der 
Aussteller.

8. Sanktionen / Rechtsweg

Wer diese Benützungsordnung nicht beachtet oder wieder-
holt verletzt bzw. den Bibliotheksbetrieb stört, kann von der 
Ausleihe zeitweise oder dauernd ausgeschlossen werden. 
Den Betroffenen steht ein Beschwerderecht zu. 
Beschwerdeinstanz ist der Gemeinderat von Neuenegg.

Rechtsweg Gegen Entscheide der Bibliotheksleitung ist der Rekurs an 
die Bibliothekskommission möglich. Diese entscheidet 
abschliessend.

9. Schlussbestimmungen

Publikation von
Änderungen Änderungen der Benutzungsordnung können durch Anschlag

bekannt gegeben werden. Die Benutzungsordnung tritt nach 
Genehmigung durch den Gemeinderat von Neuenegg in 
Kraft und ersetzt alle früheren.

Diese Benützungsordnung tritt nach der Genehmigung durch den Gemeinderat 
von Neuenegg in Kraft.

Neuenegg, 8. April 2006


